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RS OGH 1958/4/18 Bkd5/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.04.1958

Norm

DSt 1872 §2 C2

Rechtssatz

Keine Verletzung der Verschwiegenheitsp2icht, wenn ein Anwalt, der bestimmte Wendungen in einen Schriftsatz nur

über ausdrückliche Weisung seines Klienten aufgenommen hat, später dem Gegenvertreter auf dessen Frage diesen

Umstand ausdrücklich zugibt.
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